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UNSERE RECHTE

 
DIE VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN WERDEN AKTIV 

Um Produkte zu generieren, werden KI-Systeme mit riesigen Korpora bereits bestehender und  
urheberrechtlich geschützter (menschengemachter) Werke trainiert. Weil die entsprechenden juris-
tischen Rahmenbedingungen fehlen, können gegenwärtig die Rechtsinhaber diesen Prozess aller-
dings nicht kontrollieren, und es ist ihnen nicht möglich, ihre Rechte geltend zu machen und eine 
Vergütung einzufordern. Diese Lücken möchte Swisscopyright schliessen. Die fünf schweizerischen 
Verwertungsgesellschaften haben übrigens im Herbst 2024 in ihrem jüngsten Sessionsbrief an das 
Parlament Position bezogen. Sie verlangen insbesondere, dass die Verwendung menschengemachter  
Werke für das Trainieren der KI systematisch vergütet wird. Swisscopyright betont auch, wie wichtig 
es ist, den Erwerbsausfall der Rechtsinhaber als Folge künstlich generierter Werke zu kompensieren.  
Und schliesslich fordert Swisscopyright umfassende Transparenz bezüglich der KI-Modelle. Laut  
einer vor kurzem von der International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) 
veröffentlichten Studie beläuft sich der KI-bedingte Verlust bei den Vergütungen der Urheberinnen 
und Urheber bis 2028 auf rund 24% in der Musik und auf 21% im audiovisuellen Bereich.  

Manchmal sorgen bereits ein paar wenige Zeilen 
für Aufruhr. Angesichts der Synopsis zum Film The 
Last Screenwriter («Der letzte Drehbuchautor») des 
Zürcher Filmemachers Peter Luisi schnappten die 
Puristen des Schweizer Filmschaffens nach Luft. 
Warum? Das Drehbuch wurde ausschliesslich von 
ChatGPT 4.0 verfasst, und zwar auf der Grund- 
lage einer einfachen Anweisung des Regisseurs: 
«Schreib einen Plot über einen Drehbuchautor, der 
merkt, dass er schlechter ist als KI.» Ist das Film- 
experiment des Autors Peter Luisi ein Geniestreich 
oder ein Affront? Im Juni 2024 wurde die Londoner 
Premiere jedenfalls annulliert. Und der Film löste 
eine Flut von Fragen aus.  
So ist Peter Luisi zwar der Regisseur, aber 
nicht der Drehbuchautor des Films The Last 
Screenwriter. Aber wer ist es dann? Je mehr 
man die KI mit musikalischen Werken, Texten  
oder Fotos füttert, um sie zu trainieren, desto  
drängender stellt sich die Frage, ob die Urhebe-
rinnen und Urheber um ihre Einwilligung gebe-
ten werden und ihnen auch Entschädigungen 
gezahlt werden müssten. Was sagt das schwei-
zerische Urheberrechtsgesetz dazu? Hat es diese  
technologische Entwicklung berücksichtigt, oder 
kann es entsprechend angepasst werden? Gilt 
das Schweizer Recht für eine KI, die auf den Ser-
vern des Silicon Valley in Kalifornien trainiert 
wurde und somit unter US-amerikanisches Recht 
fällt? Fragen über Fragen. 

Konferenz zum Urheberrecht
Auf diese Fragen versuchen Akteure aus dem 
Kunst- und Kulturschaffen, darunter auch die 
fünf schweizerischen Verwertungsgesellschaf-
ten, zu antworten, indem sie aktiv werden und 
Position beziehen. So trafen sie sich am 5. No-
vember 2024 in Basel an der Konferenz CLTR24: 
Das ehrgeizige Programm war ein Versuch, eine 
Zukunft zwischen Urheberrecht und digitaler 
Revolution zu entwerfen. Der Anlass war vom 
Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum 
(IGE) organisiert worden und brachte Akteurin-
nen und Akteure der Kreativbranche, Führungs-
personen von KMU und digitalen Plattformen 
sowie Persönlichkeiten aus Wissenschaft und 
Politik zusammen. 
Sabrina Konrad, stellvertretende Leiterin des 
Rechtsdienstes Urheberrecht und Anwältin am 
Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum 
(IGE), ist sich des Umfangs der Aufgabe bewusst: 

«Die Fragen rund um Urheberrecht und KI werden 
uns noch lange beschäftigen», um die Entwicklun-
gen im Zusammenhang mit KI zu erkennen und 
zu verstehen sowie zu begreifen, wie die betroffe-
nen Personen damit umgehen. Die Erkenntnisse 
des IGE sollen bei den künftigen Diskussionen mit 
dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) ein-
bezogen werden. 

Der Bundesrat hat nämlich das UVEK beauftragt, 
bis Ende 2024 mögliche Regulierungsansätze im 
Bereich KI zu präsentieren. Auf der Grundlage 
dieser Analyse möchte der Bundesrat das Fun-
dament schaffen, das 2025 die Erteilung eines 
konkreten Mandats für einen Regulierungsent-
wurf und die Festlegung der Zuständigkeiten 
ermöglicht. Davon sind wir natürlich noch weit 
entfernt. Sabrina Konrad dazu weiter: «Die Fragen 
des Urheberrechts werden derzeit geprüft und 
warten auf Entscheidungen. Danach müssen wir 
schauen, was wir damit machen und wie wir sie 
auf Gesetzesebene anwenden, um die Zukunft der 
Kulturschaffenden zu sichern und gleichzeitig die 
Entwicklung von KI zu fördern.»

Gibt es eine europäische Lösung? 
Der Künstler, Kurator, Dozent und Autor Alex 
Meszmer ist seit 2020 Leiter von Suisseculture, 
dem Dachverband der Organisationen der pro-
fessionellen Kulturschaffenden in der Schweiz. 
Bei der KI vertritt er einen pragmatischen Ansatz 
und hatte die Gelegenheit, mit den fünf schweize-
rischen Verwertungsgesellschaften zu sprechen: 
«Die gesetzliche Basis und die entsprechenden 
Instrumente sind vorhanden. Doch die Schweiz 
ist zu klein, um angesichts einer Technologie, die 

ständig weiterentwickelt wird, ganz allein über 
die Gesetzgebung zu entscheiden. Ich plädiere da-
für, uns einer europäischen Lösung anzunähern.»
Im August 2024 führte die EU effektiv einen «IA 
Act» ein. Dieses Gesetz zur künstlichen Intelligenz 
sieht strenge Bestimmungen vor, insbesondere 
bei KI-Systemen «für den Gemeingebrauch» wie 
ChatGPT von OpenAI. Vor der umfassenden Um-
setzung 2026 bezieht sich die erste, 2025 vorgese-
hene Etappe insbesondere auf das Urheberrecht, 
wobei die Unternehmen verpflichtet werden, 
genaue Angaben zu den Trainingsdaten ihrer 
KI-Modelle zu machen. In den USA, wo es keiner-
lei nationale Gesetzgebung zur KI gibt, droht die 
Rückkehr von Donald Trump an die Macht die  
Anwendung dieser Bestimmungen zu behindern. 

Juristische Grauzone 
Kai-Peter Uhlig, Zürcher Anwalt und Urheber-
rechtsexperte, ist der Ansicht, es sei noch zu früh, 
um eine Revision des Urheberrechtsgesetzes ins 
Auge zu fassen: «Da die globalen Implikationen 
noch nicht absehbar sind und noch keine umfas-
senden juristischen Analysen vorliegen, müssen 
wir die ersten Urteile abwarten, um ein klareres 
Bild zu erhalten.» Doch etwas steht fest: Der im-
mer häufigere Einsatz von künstlicher Intelli-
genz in der audiovisuellen Produktion wird dazu 
führen, dass bestimmte Berufe verschwinden. 
Laut Kai-Peter Uhlig «werden in Zukunft kaum 
mehr menschliche Stimmen für Kommenta-
re oder Synchronisationen verwendet werden. 

Dazu kommt das Problem der Schauspielerinnen 
und Schauspieler, die als Avatare in audiovisu-
ellen Werken eingesetzt werden können und 
nicht mehr persönlich mitwirken. Auch Fachleu-
te in der Postproduktion werden mit Hilfe von KI 
eingespart werden, um kostspielige Verfahren  
zu vereinfachen.» 

«Die Gesetzgebung in den Ländern, in denen die 
jeweilige KI ihren Sitz hat, führt zu praktischen 
Problemen, und wir können nichts gegen Miss-
bräuche unternehmen», betont Kai-Peter Uhlig. 
Kann denn das juristische Tempo überhaupt 
Schritt halten mit der rasanten technologischen 
Entwicklung? «Das Recht muss mehr oder we-
niger schnell reagieren und gleichzeitig flexibel 
bleiben, um auch künftige Probleme abzude-
cken», meint Kai-Peter Uhlig. «Wir müssen uns 
folglich in Geduld üben und den Schutz sowie die 
Positionierung der Kulturschaffenden in dieser 
Gleichung im Auge behalten.»

Was bedeutet  
die künstliche Intelligenz  
für die Kreativbranche? 
Mehdi Atmani

Der immer häufigere Einsatz von KI in der Produktion  
von audiovisuellen Inhalten wirft zahlreiche Fragen auf. 
Derzeit weiss noch niemand, wie sich diese Technologie  
auf das Kunst- und Kulturschaffen in der Schweiz 
auswirken wird.  

«Die gesetzliche Basis  
und die entsprechenden  
Instrumente sind vorhanden.  
Doch die Schweiz ist zu klein, 
um angesichts einer  
Technologie, die ständig 
weiterentwickelt wird, ganz 
allein über die Gesetzgebung 
zu entscheiden.» 
Alex Meszmer

«Die Gesetzgebung in den 
Ländern, in denen die jewei-
lige KI ihren Sitz hat, führt 
zu praktischen Problemen, 
und wir können nichts gegen 
Missbräuche unternehmen.»  
Kai-Peter Uhlig

Bühnen- und Filmerbe erhalten? Unser Artikel dazu auf S. 3.
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Die SSA akzeptiert neu Werkanmeldungen in 
elektronischer Form (gescannt). Sie führt auch 
eine Garantieerklärung ein, dass das angemel-
dete Werk nicht ein vollständig von künstlicher 
Intelligenz generiertes Produkt ist. 
Seit dem 20.12.24 können Sie uns Ihre Werkan-
meldungen handschriftlich unterschrieben und 
eingescannt zustellen, als Alternative zum Post-
versand der Formulare. Auf diese Weise möchten 
wir das Verfahren erleichtern.   
Die Anmeldungen müssen immer auf einem 
gemeinsamen Formular von allen Miturhebe-
rinnen und Miturhebern unterschrieben wer-
den, die den Aufteilungsschlüssel der Entschädi- 
gungen bestimmen. 
Das Aufkommen der generativen künstlichen In-
telligenz veranlasst uns, von den Anmeldenden 
eine Garantieerklärung zu verlangen. Ein vollstän-
dig von einem KI-System generiertes Produkt ist  

Wenn Sie die Lebensgeschichte einer Person oder 
Ereignisse, die sich tatsächlich ereignet haben, 
zum Thema Ihres Dokumentar- oder Spielfilms 
machen, bewegen Sie sich auf dünnem Eis.
Die Persönlichkeit des Einzelnen ist durch eine Rei-
he von Rechten geschützt, z. B. das Recht auf das 
eigene Bild, das Recht auf Ehre, das Recht auf Dar-
stellung der eigenen Geschichte, das Recht auf Ver-
gessenwerden usw. Jeder Eingriff, der nicht durch 
die Einwilligung der Person oder ein überwiegen-
des Interesse gerechtfertigt wird, ist rechtswidrig.
Wenn Sie sich bei der Behandlung eines Themas 
für einen Dokumentar- oder Spielfilm fragen, ob 
es angebracht oder notwendig ist, die Zustim-
mung bestimmter Personen einzuholen, ist die 
Wahrscheinlichkeit gross, dass sich diese Perso-
nen in Ihrem Film wiedererkennen. Nur ein über-
wiegendes öffentliches oder privates Interesse 
oder eine besondere Rechtsvorschrift kann dann 
das Fehlen einer informierten Einwilligung der 
betroffenen Personen ausgleichen. Das öffentli-
che oder private Interesse muss gegen das Inter-
esse der betroffenen Person abgewogen werden, 

Die SSA verteilt monatlich Entschädigungen an 
die Urheberinnen und Urheber. Sie setzt alles da-
ran, die Entschädigungen so rasch wie möglich 
einzukassieren und an die Rechteinhaber/innen 
der Werke zu überweisen:

Monatlich ausgezahlte Entschädigungen
• Aufführungen (Bühnenkunst): sobald die 

Rechnung einkassiert ist.
• Radio- und Fernsehsendungen SRG/SSR: ca. 2-3 

Monate nach Ausstrahlung. 
• Vervielfältigung (öffentlich zum Verkauf ste-

hende Träger wie CD, DVD, Downloads, usw.): 
sobald die Rechnung einkassiert ist.

• Audiovisuelle Angebote on Demand, die der 
freiwilligen kollektiven Verwertung unterste-
hen: sobald die Rechnung einkassiert ist. 

• Nutzungen im Ausland, unabhängig von 
der Art der Werke oder der Nutzungsform: 

kein geschütztes Werk und kann nicht Gegen-
stand der Rechteverwaltung durch die SSA sein. Es 
kann deshalb auch nicht in den Genuss von durch 
die SSA ausgezahlten Vergütungen kommen. Dies 
ist ein erster Schritt, um Missbrauch vorzubeugen.  
Ein Werk ist nur dann schutzfähig, wenn es einen 
individuellen Charakter aufweist und eine «geis-
tige» Schöpfung darstellt. Dies setzt ein prägen-
des menschliches Eingreifen voraus. Es sind also 
zwei Fälle zu unterscheiden:
• Ein vollständig durch KI erzeugtes Produkt 

kann kein geschütztes Werk darstellen. 
• Setzt eine Person KI als Werkzeug im Schaffens-

prozess eines literarischen oder künstlerischen 
Werks ein, verleiht diesem aber durch ihre Ar-
beit einen individuellen Charakter, geniesst 
das Werk urheberrechtlichen Schutz.  

> ssa.ch/de/dokumente/werkanmeldung

nicht in ihrer Persönlichkeit verletzt zu werden.  
Unter einem öffentlichen Interesse kann insbe-
sondere das Recht der Öffentlichkeit auf Infor-
mation, auf historische Wahrheit, auf den Beitrag 
zur kulturellen Produktion usw. verstanden wer-
den. Ein privates Interesse kann das Interesse der 
Filmemacherin oder des Filmemachers an der 
freien Meinungsäusserung oder an ihrer/seiner 
künstlerischen Entfaltung sein. Diese Interessen 
könnten insbesondere dann als überwiegend 
angesehen werden, wenn das Ausmass der Be-
einträchtigung, beispielsweise auf der Ebene der 
Tatsachen und des zeitlichen Abstands, von ge-
ringer Bedeutung ist.
Jeder Fall verdient eine sorgfältige Analyse auf 
der Grundlage sämtlicher Umstände. Wenn eine 
Einwilligung eingeholt wurde, ist es jedoch hilf-
reich zu wissen, dass sie von der Person jederzeit 
widerrufen werden kann, wenn sie sich in ihrem 
Persönlichkeitsrecht stärker beeinträchtigt sieht, 
als sie bei ihrer Zustimmung annehmen durfte.

Weitere Informationen:   

> ssa.ch/wp-content/uploads/M331D0422pdf

sobald die Überweisung unserer ausländi-
schen Schwestergesellschaft eingetroffen ist.

Jährlich ausgezahlte Entschädigungen 
(Herbst und Jahresende)
• Radio- und TV-Ausstrahlungen durch Privatsender,
• Zwingend kollektive Verwertung (ZKV): Wei-

tersendung auf Kabelsendern und IPTV; 
Privatkopie (Smartphones, Tablets, Fest-
plattenrekorder, vPVR, Set-Top-Boxen, usw.);  
Nutzungen in Schulen und Betrieben.

 
Alle diese Entschädigungen können nur ausge-
zahlt werden, wenn die Urheberinnen und Urhe-
ber die Werke rechtzeitig angemeldet haben und 
die Dokumentation vollständig ist.

> Infos: ssa.ch/de/dokumente/verteilreglemente
Kontakt : audio@ssa.ch / scene@ssa.ch

 

Bis 2028 droht den Kulturschaffenden ein Einnah-
menanteil von 24% in der Musik- und 21% in der 
audiovisuellen Branche verloren zu gehen.
Die weltweit erste Studie, die die wirtschaftlichen 
Auswirkungen von KI in der Musik- und audio- 
visuellen Branche misst, schätzt, dass generative 
KI die Technologieunternehmen extrem berei-
chern, die Einkommen von Kulturschaffenden 
in den nächsten fünf Jahren hingegen ernsthaft  
gefährden wird.
Dies ist eines der wichtigsten Ergebnisse der Stu-
die, die im Auftrag der CISAC (International Con-
federation of Societies of Authors and Compo-
sers, der Dachorganisation von über 5 Millionen 
Kulturschaffenden) durchgeführt wurde.
Bei einem unveränderten Rechtsrahmen wer-
den die Kulturschaffenden an zwei Fronten 
Einbussen erleiden: einerseits durch Einnahme-
verluste aufgrund der nicht autorisierten und 
vergütungslosen Nutzung ihrer Werke durch 
KI-Modelle, andererseits durch den Ersatz ihrer 
bisherigen Einnahmequellen aufgrund des Sub- 
stitutionseffekts von KI-generierten Produkten, 
die den von Menschen geschaffenen Werken 
Konkurrenz machen.
Obwohl das kreative Material der Kulturschaffen-
den die KI-Systeme trainiert und somit zu den von 
der generativen KI produzierten Inhalten beiträgt, 
laufen die Schöpfer/innen von Musik- und audio- 
visuellen Werken Gefahr, bis 2028 24% bzw. 21% 
ihrer Einkünfte zu verlieren. Dies entspricht einem 

kumulierten Verlust von 22 Milliarden Euro über 
fünf Jahre (10 Milliarden Euro im Musiksektor und 
12 Milliarden Euro im audiovisuellen Sektor).
Die geschätzten Einkommensverluste werden für 
einige audiovisuelle Berufe besonders drastisch 
ausfallen: Personen, die Texte für die Synchroni-
sation und Untertitelung übersetzen oder bear-
beiten, werden mit einem möglichen Einkom-
mensverlust von 56% am stärksten betroffen sein, 
während Drehbuchautorinnen und Regisseure 
mit einem Verlust von 15 bis 20% rechnen müssen.
Laut der Studie wird der Markt für KI-generierte 
audiovisuelle Produkte 2028 vor allem von der 
automatisierten Generierung nutzergenerierter 
Videos in sozialen Medien ausgeweitet (über 10% 
Marktdurchdringung). Reine KI-Produkte werden 
auch allmählich einige Werke mit geringerem 
Produktionsbudget für TV- und SVOD-Plattfor-
men ersetzen, wobei die geschätzte Marktsätti-
gung jedoch geringer ausfallen dürfte (weniger 
als 10%).
In allen Fällen ist es dringend erforderlich, dass die 
Gesetzgebung bezüglich KI die Rechte der Kultur-
schaffenden schützt und den Technologieunter-
nehmen Transparenzregeln auferlegt.

> Studie (auf Englisch): 
www.cisac.org/Newsroom/news-releases/ 

global-economic-study-shows-human-creators- 
future-risk-generative-ai

Neuigkeiten  
für Ihre Werkanmeldungen  

Film basierend auf wahren  
Begebenheiten: welche Risiken?

Verteilungen durch die SSA: Wann 
kommt welche Entschädigung?

Generative KI bedroht die Zukunft 
der Kulturschaffenden

ZAHLUNGSVERBINDUNGEN UNSERER MITGLIEDER

Jede Änderung der Zahlungsverbindung muss der SSA auf dem Postweg in einem unterzeichneten 
Schreiben mitgeteilt werden. Das Konto muss auf die anspruchsberechtigte Person lauten.
Um Gewähr für die Rückverfolgbarkeit der Zahlungen und die Authentizität der Anträge leisten 
zu können, muss jede Änderung der Zahlungsangaben der SSA auf dem Postweg in einem von der 
Rechtsinhaberin oder dem Rechtsinhaber unterzeichneten Schreiben mitgeteilt werden. 
Das Missbrauchspotenzial bei der Kommunikation per E-Mail wird als zu hoch eingeschätzt. Die SSA 
möchte klarstellen, dass es sich hierbei um eine vorbeugende Massnahme handelt. 
Wir erinnern auch daran, dass es nicht möglich ist, Urheberrechtsentschädigungen auf das Konto ei-
ner dritten Person oder Einrichtung überweisen zu lassen: Der oder die Kontoinhaber/in muss zwin-
gend mit dem/der Rechtsinhaber/in übereinstimmen, der/die sich durch einen Mitgliedervertrag 
oder Verwaltungsauftrag an die SSA gebunden hat. 

Adresse : Société Suisse des Auteurs, société coopérative (SSA), Postfach 1359, 1001 Lausanne
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DIEstinguished, Choreografie La Ribot, Hector Thami Manakhela, Ludovico Paladini, Lisa Laurent, Piera Bellato, Mathilde Invernon, 
Originalmusik Alexandre Babel. Produktion und Uraufführung La Ribot Ensemble, Koproduktion TPR - Centre neuchâtelois des arts 
vivants, La Chaux-de-Fonds, Comédie de Genève, Théâtre Vidy-Lausanne, ADN - Danse Neuchâtel. 

Happy Pills, Dokumentarfilm, Drehbuch und Regie Arnaud Robert und Paolo Woods. Prod. Intermezzo Films, RTS, SRG SSR, ARTE G.E.I.E.

https://ssa.ch/de/dokumente/werkanmeldung/
https://ssa.ch/wp-content/uploads/M331D0422.pdf
http://ssa.ch/de/dokumente/verteilreglemente/
https://ssa.ch/de/dokumente/verteilreglemente/
mailto:audio%40ssa.ch?subject=
mailto:scene%40ssa.ch?subject=
https://www.cisac.org/Newsroom/news-releases/global-economic-study-shows-human-creators-future-risk-generative-ai
https://www.cisac.org/Newsroom/news-releases/global-economic-study-shows-human-creators-future-risk-generative-ai
https://www.cisac.org/Newsroom/news-releases/global-economic-study-shows-human-creators-future-risk-generative-ai
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Das kulturelle Erbe in den Regalen der For-
schungszentren der Cinémathèque suisse und 
der Stiftung SAPA, Schweizer Archiv der Darstel-
lenden Künste ans Licht bringen und an künftige 
Generationen weitergeben. Mit dieser Aufgabe 
beschäftigen sich Spezialistinnen und Spezialis-
ten, denn sowohl im Bereich der audiovisuellen als 
auch der darstellenden Künste ist die Erhaltung 
von Werken mit zahlreichen Herausforderungen 
verbunden, die durch die digitale Revolution noch 
komplexer geworden sind.
Die Archivierung wirft nicht nur technische, son-
dern auch soziohistorische Fragen auf. Was ist ein 
Originalwerk? Welche Arten von Dokumenten 
haben einen Erinnerungswert? Wie kann man 
dieses Erbe für die breite Öffentlichkeit aufwer-
ten und gleichzeitig die Urheberrechte wahren? 
Frédéric Maire, Direktor der Cinémathèque Suisse, 
Beate Schlichenmaier und Céline Bösch, Direktorin  
sowie Co-Bereichsleiterin Archiv und Kompetenz-
zentrum der Stiftung SAPA, wissen viel darüber zu 
sagen und liefern spannende Einblicke.

Sensibilisierungsarbeit
Die darstellenden Künste sind an sich vergäng-
lich. Wie kann man also ein Theaterstück oder 
eine Choreografie konservieren? «Wir sammeln 
alle indirekten Spuren wie Aufnahmen, Auf-
zeichnungen, Fotografien, Notizen des Choreo-
grafen, Inspirations- und Arbeitsdokumente so-
wie szenografische Notizen», zählt Céline Bösch 
auf. Zum Bestand gehören auch administrative 
Dokumente wie Arbeitsverträge, Korrespondenz 
für Fondsanträge usw. «Es gibt einen künstle-
rischen Teil und einen eher historischen oder 
sozialen Teil, um die Entwicklung der Arbeits-
bedingungen und der Unterstützung durch die 
öffentliche Hand zu untersuchen», betont sie. 
Die Stiftung bewahrt auch einige Elemente des 
Bühnenbilds, Kostüme und Masken auf, aller-
dings in geringerem Umfang.
Wie können sich die Dokumentationszentren 
solche Archivbestände verschaffen? In den dar-
stellenden Künsten sind die Künstlerinnen und 
Künstler nicht gesetzlich verpflichtet, Dokumente 
zu hinterlegen. Die Stiftung SAPA leistet Aufklä-
rungsarbeit, insbesondere über die Dachverbän-
de. «Derzeit kommen die Archive oft unter Zeit-
druck bei uns an», berichtet Céline Bösch. Beate 
Schlichenmaier ergänzt: «Die Archivierung ist eine 
echte Arbeit und erfordert das Engagement der 
Person, die ihre Dokumente ordnen möchte, um 
sie uns zu übergeben. Eine Kontaktaufnahme im 
Vorfeld hilft, diesen Prozess zu erleichtern.» Um 
diese Schritte zu begleiten, hat die Stiftung Merk-
blätter herausgegeben, die online verfügbar sind. 
Die Stiftung weist darauf hin, dass die Hinter- 
legung von Archiven nicht mit der Abtretung von 
Urheberrechten verbunden ist.
Im audiovisuellen Sektor gibt es andere Her-
ausforderungen. «Am Anfang war das Ziel der 
Cinémathèque, das schweizerische oder mit der 
Schweiz verbundene Filmerbe zu erhalten. Dann 
wurde es aufgrund des Filmgesetzes auf die Ver-
pflichtung ausgeweitet, alle Filme aufzubewah-
ren, die eine öffentliche Unterstützung erhalten 
haben, zunächst vom Bund, dann von der Zürcher 
Filmstiftung und Cinéforom», erklärt Frédéric 
Maire. Mit 85’000 Filmen, 1,06 Milliarden Metern 
Filmmaterial und Millionen von Dokumenten 

kann sich das Forschungs- und Archivierungszen-
trum der Cinémathèque suisse in Penthaz (VD) 
rühmen, zu den zehn wichtigsten Institutionen 
weltweit zu gehören.
In dieser Fülle von Kulturgütern stellt sich die Fra-
ge nach der Aufbewahrung der originalen analo-
gen Werke. «Ursprünglich ging die Tendenz da-
hin, Kopien zu archivieren. Eine Kopie ist jedoch 
nicht das Originalwerk», erinnert Frédéric Maire. 
Letzteres besteht aus Bildnegativen, Tonnegati-
ven und perforierten Magnetbändern. «Wenn 
wir diese nicht mehr haben, müssen wir eine Ko-
pie kopieren und verlieren dadurch an Qualität.» 

Die Cinémathèque konnte viele Originale in 
letzter Minute retten, nachdem die Labors, die 
sie aufbewahrten, Konkurs anmelden mussten 
oder geschlossen wurden. «Wir besitzen zwi-
schen 70% und 80% des helvetischen Filmerbes 
in Form von Negativen», schätzt Frédéric Maire. 

Leider sind einige davon verlorengegangen, an-
dere wurden für Remontagen verwendet. Ein Teil 
davon befindet sich im Ausland, da die Filme von 
Frankreich oder Deutschland koproduziert wur-
den. «Zum Beispiel konnten wir die Originale ei-
niger Filme von Alain Tanner und Claude Goretta 
(noch?) nicht bekommen», bedauert Maire.
Die Cinémathèque ist mit einer heiklen Proble-
matik konfrontiert: Während das Urheberper-
sönlichkeitsrecht am Werk dem Autor oder der 
Autorin gehört, ist das Negativ im Besitz des Pro-
duzenten oder der Produzentin. Diese Aufteilung 
kann zu Konflikten führen. Frédéric Maire liefert 
ein anschauliches Beispiel: «Der französische 
Filmemacher Pierre Étaix hat aussergewöhnli-
che Filme mit einem zwielichtigen Produzenten 

gedreht, der die Originalelemente lange Zeit blo-
ckierte. Étaix musste deshalb rund 20 Jahre lang 
vor Gericht kämpfen, um sie zurückzubekommen.»

Digitale Revolution
Seit den frühen 2000er Jahren hat die digitale Re-
volution die Konservierungsarbeit drastisch verän-
dert. Die Tatsache ist allgemein bekannt: Während 
Papyrus und Pergament die Zeiten überdauert 
haben, machen Disketten, CD-ROMs und Compu-
terdateien den Archivaren das Leben schwer. «Was 
das analoge Erbe betrifft, ist es ziemlich einfach: 
Die Archive werden unter guten Temperatur- und 
Feuchtigkeitsbedingungen aufbewahrt», fasst 
Frédéric Maire zusammen. «Die Aufbewahrung 
digitaler Werke ist dagegen viel komplexer und 

Das Bühnen-  
und Filmerbe erhalten
Natacha Rossel

Die Archivierung von Bühnen- und audiovisuellen Werken 
ist mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert,  
die durch die digitale Revolution noch komplexer geworden 
sind. Eine Übersicht.

«Der Begriff des lebendigen 
Archivs ist von entscheidender  
Bedeutung. Die Idee ist 
nicht, diese Dokumente in 
Kellern zu lagern. Die Rolle 
der Archive ist es, die Vergan-
genheit zu bezeugen, unsere 
Rolle ist es, dieses kulturelle 
Erbe zu reaktivieren.» 
Beate Schlichenmaier

Im Forschungs- und Archivierungszentrum der Cinémathèque suisse in Penthaz.

Arbeits- und Probenplan für das Stück Woyzeck, 1988 aufgeführt durch «théâtre a». SAPA, Fonds Liliane Hodel.



DAS JOURNAL DER SSA NR. 137 FRÜHLING 2025  

UNSERE BERUFE

Die Covid-19-Krise hat die prekäre Situation der 
Kulturschaffenden in der Schweiz noch sichtba-
rer gemacht. Sie hat deutlich gezeigt, wie unzu-
reichend die soziale Absicherung der meisten 
dieser Personen ist, wenn sie in den Ruhestand 
gehen oder wegen Krankheit oder Unfall nicht 
mehr arbeiten können. Diese Einsicht hat dazu 
beigetragen, dass diese Lücken im Sozialversiche-
rungsrecht auf politischer Ebene stärker berück-
sichtigt werden. Doch wie steht es damit in den 
kulturellen Kreisen?

Das Projekt «Artists Take Action» ist als Sensibi-
lisierungskampagne gedacht und bietet einen 
Online-Führer an. Der erste Schritt für Kultur-
schaffende besteht darin, sich über das Thema 
Sozialversicherungen zu informieren. Wenn 
sie sich dafür zu interessieren beginnen, bietet 
diese Website die Möglichkeit, die für eine gute 
Planung notwendigen Informationen zu finden.
Urheberinnen und Urheber, ob selbständig oder 
im Angestelltenverhältnis tätig, finden auf die-
ser Website Erklärungen, die von grundlegenden 
Konzepten bis hin zu praktischen Details der 

Funktionsweise reichen. Es gibt ein Suchsystem 
mit mehreren Komplexitätsstufen, mit dem man 
seine Suchanfragen verfeinern kann. Sollte Ihnen 
etwas fehlen oder entgangen sein, haben Sie die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen, die schnellstmög-
lich beantwortet werden. Neben dem Sozialversi-
cherungsrecht umfasst die Seite auch steuerliche 
oder arbeitsrechtliche Aspekte im Zusammen-
hang mit den verschiedensten (hybriden) Ar-
beitsformen, die in der Kultur anzutreffen sind.
Alle Informationen waren vorhanden, aber über 
viele verschiedene Orte und Medien verstreut. 
Bei «Artists Take Action» sind alle Daten in einer 
einfachen Umgebung zusammengefasst. Das 
Entwicklungsteam leistete eine enorme Arbeit, 
indem es die verschiedenen bereits existierenden 
Quellen sammelte, bereinigte und klassifizierte. 
Diese Sammelphase erfolgte unter Berücksichti-
gung der regionalen Besonderheiten und wurde 
anschliessend von Experten und Expertinnen 
validiert. Danach wurden die Informationen mit 
einem klaren Navigationssystem online gestellt. 
Auf der sehr übersichtlichen und intuitiven Web-
site findet man sich schnell zurecht, um von ei-
ner Information zur nächsten zu springen und 
sich bewusst zu werden, dass dieses Angebot, das 
in den drei Landessprachen zur Verfügung steht, 
einen immensen Reichtum darstellt.
«Artists Take Action» ist ein gemeinsames Projekt 
von Suisseculture Sociale (SCS) und Suisseculture 
(SC) in Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedern, 

den Verbänden der Kulturberufe A*dS Autorin-
nen und Autoren der Schweiz, ARF/FDS Verband 
Filmregie und Drehbuch Schweiz, Danse Suisse, 
SMV Schweizerischer Musikerverband, SONART 
- Schweizerischer Musikverband, t. Darstellende 
Berufe Schweiz, Visarte - Berufsverband Bilden-
der Künstlerinnen und Künstler.

Ab Dezember 2024 hat Suisseculture Sociale die 
Verwaltung der Plattform «Artists Take Action» 
übernommen. Ein erstes Update erfolgte im  
Dezember 2024, da sich einige Zahlen per 2025 
geändert haben. Ausserdem wird im Frühjahr 
2025 die neue Funktion «Quick-Check» auf der 
Website eingeführt. Mit Hilfe von Grafiken kön-
nen sich Kulturschaffende schnell und einfach 
über ihre jeweilige Situation informieren.
Die SSA, Mitglied von Suisseculture, ist erfreut 
über dieses Projekt, an dessen Finanzierung sie 
sich beteiligt hat, und ermutigt ihre Mitglieder, 
es reichlich und produktiv zu nutzen.

> www.artists-take-action.ch

Die Kunstschaffenden werden aktiv
Diese wörtliche Übersetzung des Projekttitels «Artists Take Action» verdeutlicht den 
Anspruch des Projekts. Die Angehörigen des kulturellen Milieus werden seit je von sich aus 
aktiv. Die Kampagne des Vereins Suisseculture Sociale schlägt ihnen vor, dies auch für ihre 
Sozialversicherungen zu tun.

IMPRESSUM

 

REDAKTIONSAUSSCHUSS 

CHRISTOPHE BUGNON (FÜR DIE PUBLIKATION VERANTWORTLICH),  

ORANE BURRI, STÉPHANE GOËL, MARIE-EVE HILDBRAND, 

ANTOINE JACCOUD, STÉPHANE MITCHELL,  

GENEVIÈVE PASQUIER, JÜRG RUCHTI

SEKRETARIAT 

NATHALIE JAYET

(NATHALIE.JAYET@SSA.CH / 021 313 44 74)

MITARBEIT AN DIESER AUSGABE   

MEHDI ATMANI, NATACHA ROSSEL  

DEUTSCHE ÜBERSETZUNG 

NICOLE CARNAL, CLAUDIA UND ROBERT SCHNIEPER

ZEICHNUNG TITELSEITE    

VINCENT DI SILVESTRO

KORREKTORAT  

ROBERT SCHNIEPER

GRAFIK  

NAÏFS, ESTÈVE DESPOND

DRUCK  

LE CRIC PRINT+EDITION, FREIBURG

AUFLAGE  

500 EX. DEUTSCH, 4200 EX. FRANZÖSISCH  

ERSCHEINT DREIMAL JÄHRLICH

UM DAS JOURNAL DER SSA AUSSCHLIESSLICH 

IN ELEKTRONISCHER FORM ZU ERHALTEN: 

MAIL MIT BETREFF BULEL AN NATHALIE.JAYET@SSA.CH

RUE CENTRALE 12, CASE POSTALE 1359, 1001 LAUSANNE

TEL. 021 313 44 55, FAX 021 313 44 56

INFO@SSA.CH, WWW.SSA.CH

VERWALTUNG DER URHEBERRECHTE 

FÜR BÜHNEN- UND AUDIOVISUELLE WERKE

Der erste Schritt für Kultur-
schaffende ist, dass sie für 
das Thema Sozialversiche-
rungen sensibilisiert wer-
den.

Ein einziger Ort, an dem alle 
Daten in einer einfachen 
Umgebung zusammenge-
führt werden.

teurer. «Ein Negativ wird einmal alle zehn Jahre 
kontrolliert, und die Qualitätsgarantie erstreckt 
sich über mehrere hundert Jahre. Bei digitalen 
Trägern sind es nicht einmal zehn Jahre. Man ist 
gezwungen, die Daten regelmässig in neue For-
mate zu migrieren, und ist nie vor bösen Überra-
schungen sicher.» 
Bei der Stiftung SAPA sieht man das ähnlich. Beate 
Schlichenmaier: «Das Wachstum der Digitaltech-
nik stellt eine enorme Herausforderung für die 
langfristige Aufbewahrung dar. Wir sind mit der 
Veralterung konfrontiert, brauchen immer leis-
tungsfähigere Server und müssen dauerhafte Lö-
sungen finden, um die Dateien zu konservieren.»

Das Archiv aufwerten
Aufgabe der Archivare ist es, dieses kulturelle 
Erbe nicht nur zu bewahren, sondern für die 
Öffentlichkeit auch aufzuwerten. Die Cinéma-

thèque suisse führt die Filme auf, aber es gibt 
auch andere Möglichkeiten, die Sammlungen 
ins Rampenlicht zu stellen. Das Aufkommen 
der Digitaltechnik hat unsere Aufwertungsar-
beit verändert», sagt Frédéric Maire. Wir können 
nun ältere Filme digital restaurieren und sie auf 

Plattformen, in Kinos und auf Festivals wieder 
zugänglich machen.» Mit dem Vorteil, dass diese 
digitalen Objekte in der Schweiz und internatio-
nal verbreitet werden können. In dieser Optik ist 
das von den Solothurner Filmtagen konzipierte 
Portal filmo.ch entstanden. Dort findet man eine 
grosse Auswahl an Filmen aus dem Kulturerbe 
– darunter Werke von Alain Tanner oder Michel 
Soutter. Schliesslich wertet die Cinémathèque 
ihre Archive in Ausstellungen und Museen auf, 
zum Beispiel im Museum Chaplin's World in  
Corsier-sur-Vevey (VD).
Auch die Stiftung SAPA enthüllt ihre Schätze in 
Partnerschaft mit kulturellen Institutionen und 
Veranstaltungen. Aber sie erforscht auch neue 
Formate. Das Projekt «Archive meets Artist» bei-
spielsweise lädt einen Künstler ein, auf der Büh-
ne mit Bildern aus seinen eigenen Beständen zu 
interagieren. Beate Schlichenmaier betont: «Der 

Begriff des lebendigen Archivs ist entscheidend. 
Es geht nicht darum, diese Dokumente in Kellern 
zu lagern. Die Rolle der Archive ist es, die Vergan-
genheit zu bezeugen, unsere Rolle ist es, dieses 
kulturelle Erbe zu reaktivieren.»
Das Schaffen von heute ist das Erbe von morgen. 
Die Skizze eines Bühnenbildes, ein als nutzlos er-
achteter Take oder ein Textentwurf sind allesamt 
Fragmente, die die Geschichte der künstlerischen 
Produktion illustrieren. Mit der Unterstützung 
von Archivarinnen und Archivaren sind die 
Künstlerinnen und Künstler eingeladen, zu die-
sem kollektiven Gedächtnis beizutragen.

> Nützliche Links:
sapa.swiss/archivundkompetenzzentrum/

#externedienstleistungen
 www.performing-arts.ch

 www.cinematheque.ch/de/die-cinematheque/ 
forschungs-und-archivierungszentren

memobase.ch
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«Das Aufkommen der  
Digitaltechnik hat unsere 
Aufwertungsarbeit verändert.  
Wir können nun ältere Filme 
digital restaurieren und sie 
auf Plattformen, in Kinos 
und auf Festivals wieder 
zugänglich machen.» 
Frédéric Maire
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